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Gruppenzertifizierung – Internes Kontrollsystem 

Prinzip 
Voraussetzung für die Gruppenzertifizierung ist das Vorhandensein eines internen Kontrollsystems. 
Die interne Kontrolle muss gewährleisten, dass 100 % der angeschlossenen Betriebe einmal 
jährlich gemäss den geltenden Produktionsvorschriften kontrolliert wird. 

Die externe Kontrolle überprüft die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems und führt 
Stichprobenkontrollen bei einem Teil der Betriebe durch. Üblicherweise ist die Stichprobengrösse 
mindestens √n multipliziert mit einem Risikofaktor zwischen 1.0 und 1.4 (n = Anzahl Betriebe). Die 
Betriebe werden zufällig oder auf der Grundlage einer Risikoanalyse ausgewählt. 

Zu Beginn der Kontrolle findet eine Beurteilung des Kontrollsystems im Hauptsitz statt. Ebenso wird 
die Umsetzung von Massnahmen aus vorhergehenden Kontrollen überprüft. Die dort gewonnenen 
Erkenntnisse werden während der Feldkontrollen verifiziert und beurteilt. Die Betriebe werden 
gemäss den anzuwendenden Produktionsrichtlinien kontrolliert (z. B. EU Bioverordnung, Bio Suisse 
Richtlinien). Am Ende der Kontrolle findet eine Gesamtbeurteilung statt, deren Ergebnis in einem 
Bericht festgehalten wird. 

Wesentliche Bestandteile der externen Kontrolle  

Im Hauptsitz 
− Beurteilung der Dokumente und ihre Umsetzung 

− Beschreibung des internen Kontrollsystems 

− Interne Arbeitsanweisungen 

− Kontrollformulare 

− Beschreibung der internen Anbaurichtlinien, inkl. einer Liste zugelassener Betriebsmittel 

− Stellenbeschreibungen und Verantwortlichkeiten der Mitarbeitenden  

− Liste der zugelassenen Produzenten (engl. Approved Farmers List – AFL) 

− Interview der Angestellten und Beurteilung ihrer Kompetenz 

− Kennenlernen der Infrastruktur 

Im Feld 
− Kontrollbegleitung von internen Inspektoren 

− Feldkontrolle zur Beurteilung, ob interne und externe Inspektoren zu den gleichen Ergebnissen 
kommen 

− Kontrolle des Warenflusses und der Sammel- und Aufbereitungsstellen 

Aufzeichnungen, die für jeden Betrieb vorhanden sein müssen 
− Verträge mit dem internen Kontrollsystem 

− Betriebsbeschreibungen 

− Datum der Kontrollen 

− Inspektionsberichte und Sanktionsschreiben 

− Dokumentierter Zertifizierungsentscheid 

− Ernteschätzungen und Produktionsmengen 

− Bio-Status (z. B. in Umstellung, Vollbio, EU-Bio, etc.). 


